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Kreis Esslingen Mit der 7-Tage-Inzidenz wird 
gemessen, wie viele Corona-Infizierte in den 
vergangenen sieben Tagen im Landkreis pro 
100 000 Einwohnern gemeldet wurden. 
Dieser Wert ist ein starkes Indiz für die Ent-
wicklung der Pandemie. In Klammern  steht 
die Zahl des Vortages.

b Corona-Inzidenz

Im Mozartweg im Stadtteil  St. Bernhardt sieht die Esslinger Wohnungsbaugesellschaft (EWB)  Chancen, eine Garagenzeile mit Kleinstwohnungen aufzustocken.  Foto: Roberto Bulgrin

ESSLINGEN. Spender aus Esslingen haben im 
vergangenen Jahr 6617 Augenoperationen 
in Afrika, Asien und Südamerika ermöglicht. 
Das teilte die   Christoffel-Blindenmission 
mit. 821 Unterstützer hätten insgesamt 
einen Betrag von  198 524 Euro gespendet, so 
die Organisation. Die Christoffel-Blinden-
mission arbeitet  mit Ärzteteams und lokalen 
Partnern zusammen, um vom Grauen Star 
Betroffene in Entwicklungsländern behan-
deln zu können.  Bei dieser Erkrankung han-
delt es sich um eine Trübung der Augenlinse, 
die in einer kurzen Operation behoben wer-
den kann. Ein Eingriff kostet  etwa 30 Euro. 
Bei Kindern ist eine Vollnarkose nötig, wes-
halb die Kosten auf 125 Euro steigen. 

 Die Blindenmission  zählt nach eigenen 
Angaben zu den international führenden 
Organisationen für inklusive Entwicklungs-
zusammenarbeit. Sie unterstützt seit über 
110 Jahren Menschen mit Behinderungen in 
den ärmsten Ländern der Welt. Gemeinsam 
mit ihren Partnern vor Ort  sorgt sie dafür, 
dass sich das Leben von Menschen mit Be-
hinderungen grundlegend und dauerhaft 
verbessert. Dazu leistet die Mission medizi-
nische Hilfe und setzt sich für gleichberech-
tigte gesellschaftliche Teilhabe ein. Ziel der 
Organisation ist  eine inklusive Welt, in der 
Menschen mit und ohne Behinderungen ihre 
Fähigkeiten einbringen können und nie-
mand zurückgelassen wird. Im vergangenen 
Jahr förderte die Christoffel-Blindenmission 
460 Projekte in 48 Ländern. Weitere Infor-
mationen gibt es  unter www.cbm.de. rk

Tausende vom 
Grauen Star geheilt

ESSLINGEN. Die Netze BW ruft dazu auf, ihr den Stand des Strom-
zählers nicht  per Post, sondern elektronisch mitzuteilen.  So konn-
te der Netzbetreiber 2021 in Esslingen  17 708 Euro Porto sparen. 
Der Betrag kommt dem Verein Wildwasser  zugute, der Opfern 

sexualisierter Gewalt hilft.  Christoph Müller (Vorsitzender der 
Geschäftsführung Netze BW) übergab nun den Scheck an  Ulrike 
Horender und Isabelle Schall von Wildwasser sowie Oberbürger-
meister Matthias Klopfer (von links). gg Foto: Roberto Bulgrin

Portoeinsparung hilft dem Verein Wildwasser
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b Kontakt

ESSLINGEN. Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist 
am frühen Donnerstagmorgen auf der B 10 
von der Fahrbahn abgekommen und mehre-
re Meter an der Mittelleitplanke entlang ge-
schrammt. Wie die Polizei mitteilt, war der 
Mann kurz vor 6  Uhr mit seinem VW auf der 
Bundesstraße in Richtung Stuttgart unter-
wegs, als er  auf Höhe der Anschlussstelle Zell 
die Kontrolle über den Wagen verlor. Der 
Mann sei nach der Kollision mit seinem 
Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum 
Stehen gekommen. Er wurde den Angaben 
zufolge  vom Rettungsdienst zur Untersu-
chung in ein Krankenhaus gebracht. Den 
Schaden gibt die Polizei mit etwa 1500 Euro 
an. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. red

Auf B 10 in die
Leitplanke gefahren

KREIS ESSLINGEN. Betriebe und Verwaltun-
gen mit 20 und mehr Beschäftigten sind ver-
pflichtet, fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze 
mit schwerbehinderten Menschen zu beset-
zen. Ob sie diese Quote erreichen und wie 
viele Beschäftigte mit Behinderung sie ha-
ben, müssen sie bis spätestens 31. März mel-
den. Darauf weißt die Agentur für Arbeit 
Göppingen hin, die auch für den Kreis Esslin-
gen zuständig ist. 

Für jeden nicht besetzten Pflichtplatz 
müssen Arbeitgeber eine Ausgleichsabgabe 
an das zuständige Integrationsamt zahlen. 
Die Höhe dieser Abgabe ist abhängig von der 
Beschäftigungsquote.  Hinweise zum Anzei-
geverfahren und IW-Elan für die elektroni-
sche Abwicklung wurden bereits im Januar 
den Betrieben und Verwaltungen zugesandt. 
Viele Arbeitgeber haben ihre Meldung be-
reits der örtlichen Agentur zugeleitet. 
Arbeitgeber, die ihrer Meldepflicht noch 
nicht nachgekommen sind, können dies 
noch bis zum 31. März nachholen. Eine Frist-
verlängerung ist nicht möglich. Ist eine An-
zeige unvollständig, falsch ausgefüllt oder 
geht sie verspätet ein, kann dies mit einem 
Bußgeld geahndet werden, mahnt die Agen-
tur für Arbeit. red

→ Arbeitgeber im Landkreis Esslingen können 
ihre Fragen rund um das Anzeigeverfahren an 
die Agentur für Arbeit Göppingen richten, und 
zwar   wochentags von 09.30  bis 11.30 Uhr unter 
der Rufnummer 0 71 61/9 77 03 33.

Deadline für 
Arbeitgeber

gerin Angelina Haug, die sich schon länger 
für Tiny Houses einsetzt und selbst mit gu-
tem Beispiel vorangehen möchte, auch Bau-
bürgermeister Hans-Georg Sigel und EWB-
Chef Hagen Schröter zu Wort kamen. Nach 
der Sendung hätten sich bereits einige Inte-
ressenten gemeldet, die Garagen für solche 
Projekte nutzen wollten, berichtete Bär. Um-
so mehr sei zu bedauern, dass in der Stadt-
verwaltung die Begeisterung für solche Pro-
jekte weniger zu spüren sei. Die Stadträtin 
könnte sich vorstellen, dass die Verwaltung 
als Vermittlerin zwischen Garagenbesitzern 
und Tiny-House-Interessenten fungiert.

 Eberhard Scharpf (Freie Wähler) versi-
cherte: „Wir in Esslingen wollen alternativen 
Wohnformen eine Chance geben und nicht 
nur uniforme Wohnblocks sehen.“ Das Enga-
gement der EWB sei vorbildlich, pfiffige Lö-
sungen seien gefragt. Jürgen Menzel (Grüne) 
sieht in Tiny Houses „Potenzial für be-
stimmte Zielgruppen“ und ist zuversicht-
lich, dass es mit den beiden Pilotprojekten 

noch nicht getan ist. Karin Pflüger (CDU) 
setzt auf privates Engagement: „Jeder Bau-
herr hat die Chance, selbst nach Möglichkei-
ten zu suchen.“ Effizienter seien größere 
Aufstockungsprojekte, die die Infrastruktur 
bestehender Gebäude nutzen könnten. Ul-
rich Fehrlen (FDP) fordert von Interessenten 
ebenfalls Eigeninitiative: „Wer etwas tun 
will, sollte sich selbst kümmern. Das ist nicht 
die Aufgabe der Stadt.“ Und Johanna Renz 
(Linke) sieht in den Pilotprojekten der EWB 
die Chance, „zu zeigen, dass Wohnen auch 
anders geht“. 

Die Kritik, dass die Stadt solchen Vorha-
ben nicht positiv genug gegenüber stehe, 
ließ Baubürgermeister Hans-Georg Sigel 
nicht gelten: „Wir sind für Neues grundsätz-
lich offen. Wenn etwas möglich ist – warum 
sollten wir es dann nicht ermöglichen?“ Und 
Gunnar Seelow vom Stadtplanungsamt riet 
Bauherren: „Wenn ohnehin eine Dachsanie-
rung ansteht, kann jeder schauen, ob eine 
Aufstockung sinnvoll und möglich wäre.“

Von Alexander Maier

M ini-Häuser, die auf kleiner Grund-
fläche nur das bieten, was man zum 
Leben und Wohnen unverzichtbar 

braucht, rücken in den Fokus.  Auch in Esslin-
gen gibt es Menschen, die gerne ein soge-
nanntes Tiny House bauen würden, doch es 
fehlt am Baugrund. SPD und Grüne hatten 
beantragt, die Stadtverwaltung solle aufzei-
gen, wie geeignete Dachflächen auf städti-
schen Gebäuden für die Er-
richtung und Erprobung von 
Projekten mit Mini-Häusern 
ausfindig gemacht werden 
könnten. Die Verantwortlichen 
im Rathaus hatten die Erwar-
tungen damals gedämpft. Doch 
als das Thema nun im Aus-
schuss für Technik und Um-
welt (ATU) erneut aufs Tapet 
kam, gab es erste Erfolge zu 
vermelden: Die Esslinger Woh-
nungsbaugesellschaft (EWB) hat zwei mögli-
che Standorte ausgemacht und will Mach-
barkeit und Wirtschaftlichkeit prüfen. 

„Tiny Houses sind ein Nischenprodukt“, 
befand Gunnar Seelow vom Stadtplanungs-
amt. „Aus städtebaulicher und planerischer 
Sicht werden frei stehende Kleinsthäuser 
kritisch betrachtet. Das Verhältnis von Flä-
chenverbrauch zur geschaffenen Wohnflä-
che ist bei dieser Wohnform ungünstig. Tiny 
Houses sind ein-, selten auch zweigeschossi-
ge Gebäude auf kleinen Grundstücken. Die 
so erreichte städtebauliche Dichte kann in 
manchen Fällen etwas höher sein als bei – 
eher im ländlichen Raum anzutreffenden – 
Einfamilienhaussiedlungen mit frei stehen-

den Häusern, kommt aber bei Weitem nicht 
an urbane Siedlungsstrukturen heran.“ Sinn-
voller seien Aufstockungen im Geschoss-
wohnungsbau, wie sie die EWB praktiziert. 

Rund 200 neue Dachgeschosswohnungen 
könnten auf Gebäuden des Unternehmens, 
das je zur Hälfte der Stadt Esslingen und der 
örtlichen Wirtschaft gehört, entstehen. Be-
grenzte finanzielle und personelle Kapazitä-
ten der EWB stünden einer rascheren Um-
setzung derzeit entgegen, heißt es in der Sit-

zungsvorlage. Ziel ist es, jedes 
Jahr mindestens ein geeigne-
tes großes Aufstockungspro-
jekt zu realisieren.

Gleichwohl will die EWB 
auch kleinere Aufstockungs-
projekte etwa auf Garagen 
realisieren und hat dafür in 
Abstimmung mit der Bauver-
waltung ihren Gebäudebe-
stand unter die Lupe genom-
men: Auf einer Zeile von fünf 

Garagen im Mozartweg 8 im Stadtteil St. 
Bernhardt und auf vier Garagen in der Bad-
straße 14-18 in Berkheim wären Tiny Houses 
denkbar. An beiden Objekten könnte sich das 
Unternehmen Pilotprojekte vorstellen, so-
fern baurechtliche Vorgaben sowie die Er-
gebnisse genauerer statischer und techni-
scher Überprüfungen dem nicht entgegen-
stehen. Allerdings bleibe der Fokus der EWB 
auf wirtschaftlicheren Aufstockungsmaß-
nahmen im Geschosswohnungsbau, ließ das 
Stadtplanungsamt den ATU wissen.

Stadträtin Heidi Bär (SPD)  freute sich im 
Ausschuss, dass Mini-Häuser wachsende 
Aufmerksamkeit finden – zuletzt in einer 
Fernsehsendung, in der neben der Esslin-

»Wir in Esslingen 
wollen alternativen 
Wohnformen eine 
Chance geben und 
nicht nur uniforme 
Wohnblocks sehen.«
Eberhard Scharpf, 
Stadtrat der Freien Wähler

Chance fürs Wohnen auf dem Garagendach
Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum und der Wunsch nach nachhaltigerem Leben lässt auch in Esslingen Tiny Houses in den Fokus rücken. 
Noch vor wenigen Monaten schien sich wenig zu bewegen – nun denkt die Esslinger Wohnungsbaugesellschaft (EWB) über Pilotprojekte nach.

Tiny Houses  Das Tiny-Hou-
se-Movement ist eine Bewe-
gung, die in den USA begann 
und für ein Leben in kleinen 
Häusern wirbt. Anfangs 
mussten sich viele, die in 
solche Kleinstwohnungen 
zogen,  der Not gehorchend 
beschränken, weil sie die 
Mieten oder Raten für größe-
re Häuser und Wohnungen 
nicht mehr bezahlen konn-
ten. Mittlerweile sind solche 

Wohnformen jedoch oft 
auch eher der  Ausdruck 
einer nachhaltigen Lebens-
weise. Die meisten dieser 
Mini-Häuser sind zwischen 
15 und 45 Quadratmeter 
groß. Um auf dieser Fläche 
alles Nötige unterzubringen, 
haben Tüftler originelle 
Konzepte entwickelt, die es 
erlauben, unterschiedliche 
Funktionen auf kleinstem 
Raum unterzubringen.

Rechtliches Das deutsche 
Baurecht kennt den Begriff 
Tiny House nicht. Kleinst-
wohnhäuser werden bei der 
Genehmigung wie jedes 
kleine frei stehende Einfami-
lienhaus behandelt. Deshalb 
gelten für Tiny Houses auch 
die üblichen baurechtlichen 
Vorgaben etwa für den 
Brandschutz oder die Anfor-
derungen des Gebäudeener-
giegesetzes. adi

Wohnen auf kleinstem Raum
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